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Abgabe von Abstimmungs- und Wahlunterlagen an niedergelassene Auslän-

derinnen und Ausländer 

 

Nach den kantonalen Rechtsvorschriften ist der ausländischen Wohnbevölkerung des Kantons 

Luzern das Stimm- und Wahlrecht verwehrt. Im Juni 2008 wurde die kantonale Volksinitiative 

„mit(be)stimmen“ vom Verein Second@s Plus Luzern lanciert, die fordert, die Verfassung da-

hingehend zu ändern, dass „die Gemeinden den niedergelassenen Ausländerinnen und Aus-

ländern das Stimmrecht gewähren können“. Bis die politischen und rechtlichen Prozesse 

durchlaufen sein werden, ist bekanntlich ein langer Weg. 

 

Die Ausländerinnen und Ausländer erhalten dementsprechend keine direkte Zustellung der 

Abstimmungs- und Wahlunterlagen, da sie nur an die Stimmberechtigten zugestellt werden. 

Interessierten Ausländerinnen und Ausländern soll aber die Möglichkeit geboten werden, 

nebst den öffentlichen Medienberichten, sich vertieft über politische Sachgeschäfte ausei-

nanderzusetzen, deren Umsetzung sie finanziell wie auch gesellschaftlich mittragen. Die re-

gulären Abstimmungs- und Wahlunterlagen liefern hier die besten Informationen. 

 

Wir fordern den Stadtrat deshalb auf, den niedergelassenen Ausländerinnen und Ausländern, 

die älter als 18 Jahre alt sind, die Unterlagen zu kommunalen Abstimmungen und Wahlen 

zukommen zu lassen.  

 

Einerseits im Hinblick auf eine allfällige Einführung des Ausländerstimmrechts oder einer zu-

künftigen Einbürgerung, andererseits auch als Wertschätzung gegenüber interessierten und 

integrationswilligen Ausländerinnen und Ausländern ist dies eine Dienstleistung, die auch in 

der Stadt Luzern Sinn macht. 
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Stadt Luzern 
Sekretariat Grosser Stadtrat 
Hirschengraben 17 
6002 Luzern 
Telefon: 041 208 82 13 
Fax: 041 208 88 77 
E-Mail: SK.GRSTR@StadtLuzern.ch 
www.StadtLuzern.ch 

 

Postulat 
Nr. 453  2004/2009 
 

Eingang Stadtkanzlei: 24. Oktober 2008 


